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ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM BEBAUUNGSPLAN

GEMEINDE ST. GILGEN

KG ST. GILGEN

GRUNDSTÜCK:

GP. 906/23 und Teilfläche 3

Leitner Norbert
Steinklüftstrasse 1
A-5340 St. Gilgen

Bebauungsplan GRUNDSTUFE von Arch. D. I. Gangl vom August 2000

Kundmachung über die beabsichtigte
Aufetellung eines Bebauungsplanes: (§38/1) vom:..................... bis:.

Öffentliche Auflage des Entwurfes: (§38/2) vom:..................... bis:.

Beschluß des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung: (§38/4 ROG) am:.

Wirksamkeitsbeginn des Bebauungsplanes:
Kundmachung gemäß Gemeindeordnung am:.
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1.0. ALLGEMEINES

Der rechtsgültige Bebauungsplan der GRUNDSTUFE - "HOTEL POST" umfaßt das im Ortszentrum von St.
Gilgen liegende Grundstück 906/23 "Hotel Post" sowie die westlich daran angrenzende Teitfläche 3.
Der vorliegende Bebauungsplan der Grundstufe - "Hotel Post" 1. ÄNDERUNG umfaßt das im Ortszen-
trum von St. Gilgen liegende Grundstück 906/23 "Hotel Post" sowie die westlich daran angrenzende
Teilfläche 3, weiters wird durch diesen Bebauungsplan eine Uberbauung des südlichen Straßenraums
ermöglicht.

Der Bereich "Teilfläche 3" des Bebauungsplanes wird durch Grundstücktausch und Grundstückkauf im
östlichen Bereich flächenmäßig geändert.

1.1. SACHVERHALT

Auf Antrag von Herrn Norbert Leitner, Eigentümer des Grundstückes 906/23 (It. beiliegendem Grund-
buchsauszug) sowie der in der Größe und Zuschnitt abgeänderten Teilfläche 3, wurde im Wege der Ge-
meinde St. Gilgen beantragt, den Bebauungsplan der Grundstufe - "Hotel Post" dahingehend abzuän-
dem, daß auf dem südwestlichen Teil (5, 0 x ca. 3,5 m) der Teilfläche 3 die Errichtung eines offenen
Fluchttreppenhauses (It. gewerbebehördlicher Auflage) möglich ist. Zur Errichtung dieses Fluchttreppen-
hauses ist es erforderlich, daß die Fläche über den Großteil der Gebäudeschmalseite eine Breite von
mind. 3,5 m1 aufweist.

Es soll eine Überbauung des Straßenraumes (Salzburger Straße) im 1. OG bis 4. OG entlang der südli-
chen Gebäudefront zugelassen werden, um hier den Bau von Balkonen mit einer Tiefe bis zu 1, 5 m1 zu
ermöglichen, weiters soll ein Erker an der südwestlichen Gebäudeecke ermöglicht werden.

1.2. BEFUND

Der Bebauungsplan weist für den Teilbereich 3 eine max. Firsthöhe von +568,00 , bezogen auf Normal-
Null auf. Das Grundstück hat einen trapezförmigen Zuschnitt und grenzt nur in einem Teilbereich an die
Westfassade von GP 906/23. Durch den Grundstücktausch und Ankauf zwischen der Gemeinde St. Gil-
gen und Herrn Norbert Leitner weist das abgeänderte Grundstück (Teilfläche 3) über annähernd die ge-
samte Gebäudebreite ein Breite von 3,5 m1 auf.
Der Dachüberstand an der südlichen Gebäudefassade beträgt ca. 1,5 m1, der Straßenraum an der südli-
chen Gebäudefassade weist eine Breite von ca. 9,5 m1 zum vis a vis liegenden Gebäude auf.

1.3. GUTACHTEN

Die geplante 1. ÄNDERUNG, Schaffung eines 3,5 m1 breiten Grundstückstreifens entlang der westlichen
Gebäudefront (abgeänderte Teilfläche 3), auf den die von der Gewerbebehörde geforderte Ftuchtstiege
[auf dem südwestlichen Teil (5, 0 x ca. 3,5 m) der Teilfläche 3] errichtet werden soll steht nicht im Wider-
Spruch zum rechtsgültigen Bebauungsplan und entspricht dem räumlichen Entwicklungskonzept.
Die Überbauung des Straßenraumes (Salzburger Straße) im 1. OG bis 3. OG entlang der südlichen Ge-
bäudefront zur Errichtung von Balkonen sowie eines Erkers an der südwestlichen Gebäudeecke steht
ebenfalls nicht im Widerspruch zum rechtsgültigen Bebauungsplan und entspricht dem räumlichen Ent-
wicklungskonzept.
Die Ausnutzbarkeit der GP 906/33 wird durch die Möglichkeit der Uberbauung des Straßenraumes mit
Balkonen nicht verändert, für die Teitfläche 3 (geplanter Erker für die Hotelzimmererweiterung) gelten die
Bestimmungen des gegenständlichen Bebauungsplanes.
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2.0. GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Die gesetzliche Gmndlage des gegenständlichen Bebauungsplans bildet das Salzburger Raum-
ordnungsgesetz 1998.

3.0. ZWECK DES BEBAUUNGSPLANES § 27 ROG 98

Der Bebauungsplan regelt die Städtebauliche Ordnung eines Gebietes unter Bedachtnahme auf einen
sparsamen Bodenverbrauch und eine geordnete Siedlungsstruktur.

4.0. LAGE DES BAUGEBIETES

Die betroffene Parzelle 906/23 sowie die daran westlich angrenzende Teilfläche 3 der KG St. Gilgen,
Gemeinde St. Gilgen liegt am Mozartplatz im Ortszentrum der Gemeinde St. Gilgen und hat für die städ-
tebauliche Situation des Ortszentrums eine besondere Bedeutung.

5.0. FLÄCHENWIDMUNG

Das Gebiet ist Bauland gemäß § 12 ROG 1998 und ist im Flächenwidmungsplan als KERNGEBIET aus-
gewiesen.

\

6.0. AUFSCHLIESSUNG § 28 (1) ROG 98

6. 1. Bebauungsplan Grundstufe:

Natürliche und rechtliche Beschränkungen der Bebaubarkeit:

Liegen auf Grundstück GP 906/23 vor. Das Bundesdenkmalamt stellte gemäß §3 des Denkmal-
schutzgesetzes vom 25. 09. 1923, BGBL. Nr. 533 mit Bescheid vom 23. 10. 1948 fest, daß das Ge-
bäude St. Gilgen Nr. 39, (Gasthof Post) EZ. 39 der KG St. Gilgen, Parzelle 45/1 als ein Denkmal
zu betrachten ist, an dessen Erhaltung ein öffentliches Interesse im Sinne des § 1 des zitierten
Gesetzes besteht.

Inwieweit die nachfolgenden Umbauten unter das Denkmalschutzgesetz fallen ist mit dem Lan-
deskonservator abzuklären.

6.2. Verkehrserschließung:

Das Grundstück GP 906/23 liegt im Ortszentrum der Gemeinde St. Gilgen am Mozartplatz (Orts-
räum) sowie an der Salzburger Straße.

6.3. Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung:

Die Energieversorgung mit Elektrizität und Telefon sind durch die bestehenden Leitungsnetze
von Safe und Post gewährleistet.
Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt aus dem Leitungsnetz der Gemeindewasserleitung.

Die Entsorgung der Abwässer erfolgt über die bestehende Ortskanalisation der Gemeinde in den
Abwasserkanal zur Kläranlage des Reinhalteverband Wolfgangsee - Bad Ischl.

n®

Die Entsorgung der Oberflächenwässer erfolgen über die Straßenkanalisation.
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6.4. Aufschtießungs- und Infrastrukturkosten

Die Aufschließungs- und Infrastrukturkosten fallen nicht an, da das Grundstück bereits an voran-
geführten Einrichtungen angeschlossen ist.

6.4. 1. Verkehrsfläche gesamt

Auf Grundstück Nr. 906/23 befinden sich keine Verkehrsflächen, auf dem nordwestlichen Teil der
Teilfläche 3 befindet sich ein öffentlicher Fußweg (Verbindung zur Steinklüftstraße).

7.0. BEBAUUNGSGRUNDLAGEN § 28 (2) ROG 98

Gemäß den Bestimmungen des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1998 - ROG 1998 unter
Anwendung des § 27 werden unter möglichster Berücksichtigung der It. § 28 Abs. 1, 2 und 3
erfaßten Umstände für das gegenständliche strichliert umrandete Gebiet folgende Bebauungs-
grundlagen festgelegt.

7.1. Straßenfluchtlinien §30 Ortsraum / Salzburger Straße siehe Plan:
Die Straßenfluchtlinie ist an der Ostfassade (Ortsraum) mit der
Baufluchtlinie ident.
Die Straßenfluchtlinie ist südseitig (Salzburger Straße) im Erdge-
schoß (I von +-0,00 bis 4,40) mit der Baufluchtlinie ident. Im Be-
reich der Teitfläche 3 springt die Straßenfluchttinie um 4, 0 m zu-
rück.

7.2. Baufluchtlinie § 31 Abs. 1 Salzburger Straße / Teilfläche 3 siehe Plan:

Für die Fassade zur Salzburger Straße (GP 906/23 und Teilflä-
ehe 3) werden zur Salzburger Straße 2 gestaffelte Baufluchtlini-
en festgelegt.

A Die Baufluchtlinie wird im Erdgeschoß (I) in der Höhe
+-0,00 bis +4,40 festgelegt.

B Die Baufluchtlinie wird im 1. bis 3. Obergeschoß (II, III,
IV) in der Höhe +-4,40 bis +12,50 festgelegt und springt
1,5 m in den Straßenraum hinein.

Es ist erklärter Wille der Gemeinde, den Bestand des Gasthof- und
Hotelbetriebes zu fördern und zu sichern. Die Errichtung der Flucht-
treppe stellt einen wesentlichen Bestandteil der Betriebsicherung dar,
da dies als Voraussetzung für die Weiterführung des Hotelbetriebes auf
Grund der behördlichen Auflagen unbedingt erforderlich ist.

7.3. Baugrenztinien §31 Abs. 3 siehe Plan:

7.4. Situierungsbindung § 31 Abs. 7 Verbindliche Lage der Baufronten siehe Plan:
Baufront zum Mozartplatz sowie zur Salzburgerstraße.
Eine Errichtung von Balkonen ist an der südlichen Fassade entlang der
Satzburger Sfrasse zulässig.
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7.3. Bauliche Ausnutzbarkeit

7. 3. 1. Grundflächenzahl

7.4. Bauhöhe

§32 Abs. 2

Die Grundflächenzahl wird wie im Plan beschrieben festgelegt:

GP 906/23: GRZmax. 1,0

TeilflächeS. GRZmax. 1,0

§ 33 -Festlegungen dem Bestände nach-.

GP 906/23: siehe Eintragungen im Plan M 1:200
-Aufnahme Dach- GZ.10787/97 vom 05.02.97
Geometer Dipl. Ing. Fally.

Teilfläche 3: Für die Erweiterungsfläche wird fixiert:
max. Firsthöhe: + 568, 00 m

Die Höhenfestlegung in Metern wird auf den Höhenbezug des Lan-
dessystems (Absoluthöhen) über NormalNull (Meereshöhe) festge-
legt:

7.5. Erfordernis einer Aufbaustufe Die Erfordernis eines Bebauungsplanes der Aufbaustufe ist It.
§ 27. Abs. 2 . it. b nicht gegeben.

7.6. Feststellung dem Bestände
nach §27 Abs, 3

Auf Grund der städtebauliche bedeutsame Situation am Mozart-
platz und zur Salzburger Straße wird das auf GP 906/23 befindli-
ehe Bestandsobjekt in den Grundstückgrenzen zum Zeitpunkt
der Erstellung des Bebauungsplanes festgeschrieben.
Eine Errichtung von Balkonen bis zu einer Tiefe von 1, 5 m1 ist
an der südlichen Fassade entlang der Salzburger Strasse zuläs-
sig (siehe Plandarstellung).

Weiters gilt hierfür eine Beilage zum Bebauungsplan (Seite 11;
Plan M 1:200 -Aufnahme Dach- GZ. 10787/97 vom 05. 02. 97, Geometer Dipl.
ing. Fally), in dem die First- und Traufenhöhen des Bestandsob-
jektes fixiert sind. Die im Zuge einer erforderlichen Dachsanie-
rung technisch notwendigen Konstruktionsstärken zur Herstel-
lung eines, dem Stand der Technik entsprechenden Kaltdaches
mit Hinterlüftung, müssen jedoch gewährleistet sein und sind
somit zulässig.
Ein Foto des Bestandsobj'ektes, - Blick vom Mozartplatz - ist dem
Bebauungsplan auf Seite 10 beigefügt.

7. 7. Nutzung (Verwendung) von Bauten
Besondere Festlegung: § 36 Abs. 1

Für das auf GP 906/23 befindliche Objekt sowie für die Teilfläche
3 wird die Nutzung Fremdenverkehrsbetrieb (Gastgewerbliche
Nutzung - Kombinierter Gaststätten- und Beherbergungsbetrieb)
mit einem Mindestanteil von 90 % festgesetzt.
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Die vor angeführte Nutzung -Fremdenverkehrsbetrieb- (Gastge-
werbliche Nutzung - Kombinierter Gaststätten- und Beherbergungsbetrieb) ist
Wunsch der Gemeinde, um die, für das Ortszentrum unbedingt
wünschenswerte Nutzung als Gaststätten- und Beherbergungs-
betriebes zu sichern.

7.8. Äußere architektonische Gestaltung
Besondere Festlegung: § 29 Abs. 2 Z. 7

8.0. ERGÄNZENDE HINWEISE

v

Für zukünftige Umbauten wird eine zeitgemäße Architekturqua-
lität gefordert, die auf die städtebauliche bedeutsame Situation
am Mozartplatz mit Maßstäblichkeit und richtiger Proportion sen-
sibel und zurückhaltend reagiert. Der konzipierte Lift- / Stiegen-
einbau auf Teilfläche 3 ist einschließlich der technisch erforderli-

chen Mindestüberfahrt zulässig, ebenso die geplante Erweite-
mng durch einen Erker im Bereich der südwestlichen Gebäude-
ecke, erfordert jedoch eine entsprechende Gestaltung.
Gaupen sind in geringem Maß zulässig, sofern sie dem Charak-
terdes Hauses nicht entgegenstehen.
Alle Um-, Erweiterungs- und Neubauten sind nur nach Maßgabe
des Bundesdenkmalamtes zulässig.

Die Feststellung dem Bestände nach wurde gewählt, da der auf
GP 906/23 situierte Baukörper mit den beiden Fronten (Mozart-
platz und Salzburger Straße) für den zentralen Ortsraum von
großer Bedeutung ist.

Die Nutzung (Verwendung) von Bauten mit der Festlegung
"Fremdenverkehrsbetrieb" wurde gewählt, um die für das Orts-
Zentrum unbedingt wünschenswerte Nutzung eines Kombinierter
Gaststätten- und Beherbergungsbetriebes zu erhalten.
Nutzungen, die einen heimähnlichen Charakter aufweisen wie
Altenheim, Seniorenstift, Jugendherberge o. ä. entsprechen nicht
der Gastgewerbliche Nutzung - Kombinierter Gaststätten- und
Beherbergungsbetrieb.

Die mögliche Erweiterung (Erker) an der südwestlichen Gebäu-
deecke ist zulässig, da dadurch die Fluchttreppe strassenseitig
eingehaust und optisch verdeckt wird, andererseits der Stan-
darthebung der Zimmer dient und somit den wünschenswerten
Bestand des Hotel- und Gaststättenbetriebes sichert.

D. I. Karl M. Gangl
Architekt

Staatlich befugt und
beeideter Ziviltechniker

Hallein, am02.08.2000
15. 01. 2001
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Bas Gebäude ist alŝ ; schönes Beispiel'eines''läQdiicüen
s&lzbt-u"6exl GlQoelhauses aus der . Weüde suja l7. J.ahrhunder:fc~besoiTders

riaiscäutzwurdlgo An der Kauptfront des Gebäudes befindet sich
au erde^ über. dem po-'!''bal_tind d@a Pens^ern des ErdgescüOsses eiQ
bunt er Preskofpies VOQ 1618^ der J.agddarsfcGliiiüseS''in*iändUciuori-
ginellor^ Aiisführimg-- zeigt«, ' ßiese" Dars-bellaag . ist 'die~~eiQsiße*'äi. e^
ser Art lia Lande Salzbargo;-'-;- -;. -;;. :-i :;-~. ; -i;: '. . Y^T

Das Haus war d aller yl s Gegeastand von besonderer kaastle-»
rischep und kultureller :Eedeiit;iuis,;'uiiter Schätz zu stelienT

Ann eliese ü'c;ellung... imt;©.£*;])eD-kmalschu-bx ksüpfen sich die
i.n-dea^anseführteQ J2ealT£ü:s^^36ese-cz fea-fcgeleg'teZbeBonderen^
RechtsfolSen <§§. 5»7 uad B'. diyses Gesetzes)^ Wi^sich"au8"diesen

JQraans.en insbesoader'e. ez'8;ll>'b^ bedarf die Zers^öruüg eines'unter
^enKmaischutz gestellten Objektes sowie jede Veräüdei-uno; . an'einem
301chen$ dle. den Bestand, die ̂ überlieferte Erscheinuüg-'Sder küns'fc-

Wirkung desselben beeinflussen könnte, derZusfciK Biuns~des
isdenkraalamtes.

üie ye räasseraag dies©8 Objektes ist an keine "besondere
. wiiligung geknüpfte der Verausserer hat jedoch die Veräi

^des^ Sperbers mit. Ajagabe seines Woünsitzes dem Buuades-
ikmalamt; unverzüglich anzuzeigen7 Der Verausserer''ist"aucü ve?^"

;9_den srwer13er eiüesjuüter Denkaalschutz'gestellten Objf
. n Kenntnis zu setzen, daß äj.eses den Beschräükuügen'des De^'

5alschut26ese'bzes . "-a^erliegt. ;Die Stellung eiDes~Objektes"u. nter*'
lcmal schütz v.-ird durch einen Bosi-fcz^echsel nicht'berührt e~~~''~ . .

/'
../

^/ C}^ /./C-/-L

r/^^/vN ^^.^^^"'

^/^L^^, Ä^^::-^"1
-<.

/->. RT ^^-s-



424
4

4Z4
T

^

eesetees^^i%dervaCT81*lul68°eI
IU"u°':>""~ 

' 

'. L'";';: !.'
. gesetzes bestrs^-z'. ^_^, ^ ^^ eine -b^.nn.en. vier ^ochen^

Gegen diesen _Besoh^d ̂ ^^d^^äas'Buiideßmiüis?
^"sden>»eS^S;Jf^^^^S^^, u^lä^s7de;-!
s^issss- -äen M.
'ZlZ?äc^e^. ^^^^lr 

Besctlela   uuu I""8

+

»ÄJ

r
0

>i

s
a>

ü

4F4
y

^

.JO?

+

(^ ^

919
T

0.

Wien, asi 19. Oktober W8.

Der Präsiö-ents

D e mu. s e. h.

Zl< 7886/48 \. _ . ^ -^ . .

\Vird dem . . ^, .. . .,

L^ctoskcnservator für das 'Land Sal.b.rg
in Salz b_^. -r-ß

Zu Z1. 78V48 vom 16. 9. 191-8 ^ - ^" ' "..

", "ÄäK^SÜ.'S.S1-""-""""

Wien, am .19. -. Oktober 19^-8o
: Der Präsiä-en'b :

. 'l / . v- . ^.JL^ c<-^̂

^
parl<platz

-225
9/9

t»7

445 T
0:5;

. 69

449
T

325
T

^

0' w

r '

Q_

4Z6
1

'^.
^

^;

5

'~^,
. ^2

^s
T

444
T

. ^3

^

-^ "?,
450
3

0.
325 ^
2 +

^
0-

4.Z6

^9 ^ T ^T
. 4.i^

Q.
-257

"i+ T 22C

^51
T

51 . 6J -64 c?

-65

906

^4
^0,.

439

-219

430
?

Q.

70

Strafe .<w
»W/

6Z

°<
^

60
'?

45
T

-61 434
T ^ 60 . 59

. 55

W/2 -56
. 57

.J- 0

.58

QL
Ortsraum

Or.^r

906
T

45
2

.a^

^ -4

< 4f ."
Q.

437
T 4J5

Q-
4J6

^ 7<^

.^

^ W
4

49

0/3 . 40

. ^74

^ft

-39

^Off/

-20

0^e-yfc
-38/2

3S

s/

906

. ^ö
. 47

^

<?
. ?

.J^/r

. ^6 47Z

-265
. 18 -19

-313 -77. .i 9C



BEBAUUNGSPLAN "HOTEL POST- 1. ÄNDERUNG D-9609 BBP - 02. 08. 2000 - KG ST. GILGEN GEMEINDE ST. GILGEN SeitelQ

\

-^^sär^-''.^'.BSB&Sfit isäSS

-]ü*'':Ä'-?. -Ti;Sl''ni''-TAt^C"*:'" T.T .?9SSSS^S-SrT:f:!^&^--^

i ..-Ss:""";^''^'?iSä^X^SiS

"^ L-^WT-", ^. t7-i

... s'-"--:-':^
. '. -. 't

iS^"SssäüS5^

lli _^Jji

Bi
lll?PI!i

< :^~.^^^

SOHlf ;y,UsAC:H. .. "-^_ ..

; FUNat.uo'rr ST.E%
: 1.0 U IWTER SÖMLE SAJBAC"

XTB ARCHITEKT D. I. K. M. GANGL * DAVISSTR. 7 * A-5400 HALLEIN * Tel 06245-82787 Fax 82786 E-mail Architekt-Gangl@aon. at



BEBAUUNGSPLAN "HOTEL POST- 1. ÄNDERUNG D-9609 BBP - 02.08.2000 - KG ST. GILGEN GEMEINDE ST. GILGEN Seitell

FT

N!!
TTTiliilll ! l i

! !
i l

INiJJI llliJu!!
iyMiiiiiiAiiiii

Uli j i il

iliilM!

JTTI!

l j
i ! i

Hllllii!

n i
iii

INIHilN ii
U! l N N.

l i l NL..J i ' !i!l!!n1ln
> s

l!
;

.1

TTTi

i!lii j

l' j;

jj

j i

ii!ililjijlil!i

IIJ!!!!i
i 11

l

4l
ili

! i l!!

i i

III
't i l

i l 1-1.
[}-u

NTnN nijjiTNTiFiIJjHlTiIffIiTiHlITßMnilTFnii^^i jj 1111 !ijj i!l N l linlljiij i N l j iNIJ l i JlJ. UllUäiliiJJ l i iiLiiil..UIl!ll! 1 J i l

^.%-T?. '--

a'"

ilIf[iMIMH^^

li;lj l ; ;

mw

iBiMMiaMiiiliimi^

n» ARCHITEKT D.I. K. M. GANGL* DAVISSTR. 7 * A-5400 HALLEIN * Tel 06245-82787 Fax 82786 E-mail Architekt-Gangl@aon.at



'-*<;

^. Q 
--"' ,... i:t,.. /"~s

'^-^^_:;,. ?Ä3SliSÄiiJi^

. p'"""-.x>' '^^
; . fr--=':a_, _,,. , _ . _;. -,-^;;^ '". ', ?, ^i^'^^^i^i^iääaS&. :£>4

'y. 7 ÄS-Säife-'ldKGtäiS^^--s-. ^"\ -"."^.-- \^-:':s::s'f^^:z'^w^^^ '
i?;Sä-^'(.. i.f<;^;; ^:. fcrtj ^^SSS^ ~ --;-. '

.
^-.'^

's

a_

'^^-. '-. ''^:^ SSSl 
_.

_i^^:iH_Eä.L£. -l :._-fei [L_^
^i r, ^p

]
«
G^. ^K'":y^&K:'fä^., r', l,

S.K;.; u

i%^
sps';5%g?s;;y;

St. Gilgen am ^olfgä^. ^^3^^^^^ .^


